
 
 

Einladung zur  
Gemeindeversammlung Nr. 1 / 2024 

Mittwoch, 20. März 2024, 20.00 Uhr 
Aula - Kilchbühlschulhaus 
 

 

Traktanden 

1. Gesamterneuerungswahlen 
1.1 Baukommission – Amtsperiode 1. Juli 2024 – 30. Juni 2028 
1.2 RPK/GPK – Amtsperiode 1. Juli 2024 – 30. Juni 2028 
1.3 Wahlbüro – Amtsperiode 1. Juli 2024 – 30. Juni 2028 
 

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 / Genehmi-
gung 
 

3. Totalrevision Reglement über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen – 
neu: Reglement über die Feuerungskontrolle / Genehmigung 
 

4. Totalrevision Mietzinsbeitragsreglement / Genehmigung 
 

5. Statuten Zweckverband Versorgungsregion BPA Leimental / Genehmigung 
 

6. Gemeindeinitiative Anwil betreffend Wählbarkeit von Behördenmitglie-
dern / Zustimmung 
 

7. Der Gemeinderat informiert 
 

8. Diverses 

 

Gemeinderat Biel-Benken  

 

 

Verzicht auf Versand der ausführlichen Gemeindeversammlungsunterlagen 

Aus ökologischen und finanziellen Gründen wird auf den Versand der ausführlichen Gemeindever-
sammlungsunterlagen in alle Haushaltungen verzichtet. Interessierte können die Unterlagen auf 
www.biel-benken.ch herunterladen, per Mail an gemeinde@biel-benken.ch oder telefonisch unter 061 
726 82 82 bestellen. Sie können die ausführlichen Unterlagen auch abonnieren, so dass sie Ihnen regel-
mässig vor jeder Gemeindeversammlung direkt zugestellt werden.  

http://www.biel-benken.ch/
mailto:gemeinde@biel-benken.ch
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Das Wichtigste in Kürze 

1. Gesamterneuerungswahlen 
1.1 Baukommission – alle bisherigen Mitglieder stellen sich zur Wieder-

wahl 
1.2 RPK/GPK – 2 Vakanzen 
1.3 Wahlbüro – 2 Vakanzen 
 

2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 / Genehmi-
gung 

Genehmigung des Protokolls der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 
2023. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des 
Protokolls. 

 

3. Totalrevision des Reglements über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerun-
gen – neu Reglement über die Feuerungskontrolle / Genehmigung 

Gemäss Luftreinhalteverordnung des Bundes müssen Holzfeuerungen regelmäs-
sig kontrolliert werden. Der Regierungsrat hat aus diesem Grund per 1. Januar 
2023 die Verordnung über die Feuerungskontrolle in den Gemeinden angepasst. 
Diese waren bereits vorher für die Öl- und Gasfeuerungskontrolle zuständig, neu 
sind sie es auch für die Holzfeuerungen. Aus diesem Grund musste das kommu-
nale Reglement revidiert werden, Basis war ein Musterreglement des Kantons. 
Geregelt wird die Feuerungskontrolle im liberalisierten Modell, das heisst jede 
Person, deren Anlage einer Kontrolle unterliegt, kann selbst wählen, ob diese 
durch die beauftragte der Stelle der Gemeinde, oder durch einen selbst gewähl-
ten Kontrolleur bzw. eine Kontrolleurin erfolgt.  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der 
Totalrevision des Reglementes über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerung – 
neu: Reglement über die Feuerungskontrolle.  

 

4. Totalrevision Mietzinsbeitragsreglement / Genehmigung 

Per 1. Januar 2024 hat der Kanton Basel-Landschaft ein neues Mietzinsbeitrags-
gesetzt in Kraft gesetzt. Dieses hat zum Ziel, Familien und Alleinerziehende mit 
knappem Haushaltsbudget, bei denen die monatliche Miete eine starke Belas-
tung bedeutet, finanziell zu entlasten. Damit soll die Gefahr einer Sozialhilfeab-
hängigkeit gebannt oder mindestens gemildert werden. Mit dem neuen Kanto-
nalen Gesetzt gelten Mindeststandards, die die Gemeinden über-, aber nicht un-
terschreiten dürfen. Im Gegenzug beteiligt sich der Kanton im Rahmen eines 
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festgelegten Budgetbetrages mit maximal 50% an den ausgerichteten Mietzins-
beiträgen.  

Das in Biel-Benken erst auf 2021 total revidierte Reglement musste aus diesem 
Grund erneut total revidiert werden; Basis war ein Musterreglement des Kan-
tons, das die Gemeinden massgeblich mitgestalten konnten. Die finanziellen 
Auswirkungen sind noch nicht einschätzbar. Der Gemeinderat wird im vorgese-
henen Rahmen die entsprechenden Parameter festlegen. Ziel ist, dass die be-
troffenen Personen mindestens nicht schlechter gestellt sind als heute. Ob mehr 
Personen in den Genuss von Mietzinsbeiträgen kommen, wird sich zeigen. In je-
dem Fall stellen die Kantonsbeiträge aber eine finanzielle Entlastung dar, welche 
allfällige Mehraufwände mehr als wett macht, zumal damit Ausgaben in anderen 
Bereichen vermieden werden können. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der 
Totalrevision des Mietzinsbeitragsreglementes.  

 

5. Statuten Zweckverband Versorgungsregion Betreuung, Pflege, Alter Lei-
mental / Genehmigung 

Das Altersbetreuungs- und Pflegegesetz (APG) des Kantons verpflichtet die Ge-
meinden, sich in Versorgungsregionen zusammenzuschliessen. Biel-Benken hat 
sich deshalb gemeinsam mit den Gemeinden Bottmingen, Ettingen, Oberwil und 
Therwil per 1. Dezember 2020 per Vertrag als Versorgungsregion konstituiert. Im 
Nachhinein stellte sich aufgrund eines Kantonsgerichtsurteils heraus, dass der 
vertragliche Zusammenschluss doch nicht ausreicht, um entscheidbefugte Gre-
mien zu gründen; dafür braucht es zwingend einen Zweckverband.  

Die besagten Gemeinden zuzüglich Burg i.L. haben deshalb die nun vorliegenden 
Statuten ausgearbeitet. Diese richten sich nach den Vertragsbestimmungen, er-
gänzt einzig durch die Vorgaben des Gemeindegesetzes bzw. aus der kantonalen 
Vorprüfung. Konkret sind das im Wesentlichen Bestimmungen über die Organe, 
Haftung und Auflösung. Ausserdem über das Vorgehen bei Aufnahme weiterer 
Gemeinden in die Versorgungsregion und Auflösung des Zweckverbandes. Die 
restlichen Bestimmungen sind inhaltlich unverändert und bilden den Willen der 
Gemeinden ab, den sie bereits bei der ersten Gründung der Versorgungsregion 
kund getan haben.  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung, die Genehmigung zu 
den Statuten über den Zweckverband der Versorgungsregion BPA Leimental. 
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6. Gemeindeinitiative Anwil betreffend Wählbarkeit von Behördenmitglie-
dern / Zustimmung 

Die Gemeinde Anwil hat seit geraumer Zeit Mühe, ihre Sitze in Fachbehörden 
wie Schulrat und Sozialhilfebehörde zu besetzen. Verschiedene Interessenten 
mussten jeweils mangels Schweizerischer Staatsbürgerschaft absagen bzw. ihre 
Kandidatur zurückziehen. Da das passive Wahlrecht auf kantonaler Ebene bis-
lang keine Chance hatte, möchte die Gemeinde Anwil dieses eingeschränkt auf 
kommunaler Ebene einführen. Dies allerdings nur insofern, als die Gemeinden 
im Rahmen ihrer Gemeindeordnungen selbst bestimmen können, ob sie das wol-
len oder nicht. Damit dies überhaupt möglich ist, braucht es aber eine Anpassung 
der Kantonsverfassung. 

Mit einer nicht formulierten Initiative verlangen sie deshalb, dass niedergelas-
sene Ausländerinnen und Ausländer in Primarschulrat und Sozialhilfebehörde 
gewählt werden dürfen. Nicht vorgesehen sind weitere Gremien wie Gemeinde-
rat oder Gemindekommission. Ausserdem soll damit explizit kein aktives Wahl-
recht verbunden werden.  

Der Gemeinderat kann das Anwiler Anliegen nachvollziehen und ist nach Abwä-
gen aller Interessen dafür, die Gemeindeinitiative zu unterstützen.  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zur 
nichtformulierten Gemeindeinitiative zur Änderung der Kantonsverfassung zur 
Wählbarkeit von Einwohnenden mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) in 
den Schulrat und die Sozialhilfebehörden ihrer Wohnsitzgemeinde zuzustim-
men. 
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Die Vorlagen im Detail 

1. Gesamterneuerungswahlen 
1.1  Baukommission – Amtsperiode 1. Juli 2024 – 30. Juni 2028 
Die Baukommission ist eine ständige beratende Kommission des Gemeinde-
rates und besteht aus fünf Mitgliedern. Sie befasst sich mit Ausnahmeanträ-
gen, Gestaltungsfragen, dem Bauen in der Kernzone sowie weiteren fachspe-
zifischen Aufgaben. Der Kommission gehören an: 
- ein ausgewiesener (ortsungebundener) Architekt oder Planer für Gestal-

tungsfragen 
- zwei ortsansässige, ortskundige und sachverständige Mitglieder mit ei-

nem Flair für Dorfkernangelegenheiten und Gestaltungsfragen 
- das ressortverantwortliche Mitglied des Gemeinderates 
- der Leiter der Bauabteilung  

Sämtliche bisherigen Mitglieder stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur 
Verfügung: 

- Michel Altenbach, bisher (als ortsungebundener Architekt) 
- Andreas Kienberger, bisher 
- Samira Lovato, bisher 

Von Amtes wegen Einsitz nehmen der zuständige Gemeinderat Stephan 
Wüthrich sowie Bauabteilungsleiter Enrico Andreotti. 

 
1.2 RPK/GPK – Amtsperiode 1. Juli 2024 – 30. Juni 2028 
Die Rechnungs- und Geschäftsprüfungskommission besteht aus fünf Mitglie-
dern. Von den bisherigen Mitgliedern stellen sich drei Mitglieder für eine 
weitere Amtsperiode zur Verfügung: 
- Beat Andrist, bisher 
- Marco Häfliger, bisher 
- Roland Saxer, bisher 

Zwei Sitze sind vakant. 
 

1.3 Wahlbüro – Amtsperiode 1. Juli 2024 – 30. Juni 2028 
Das Wahlbüro besteht aus sieben Mitgliedern, wovon sich fünf Mitglieder für 
eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen: 
- Florin Eberenz, bisher 
- Pascal Kettner, bisher  
- Rudolf Koller, bisher 
- Karin Quain, bisher 
- Geneviève Boinay, bisher 
- Simone Halbeisen-Schweizer, neu 

Ein Sitz ist vakant. 
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2. Protokoll der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023 / Genehmi-
gung / Genehmigung 

Wir verweisen auf das dieser Einladung beigelegte ausführliche Protokoll. Sie 
können es auch unter gemeinde@biel-benken.ch oder telefonisch bestellen. 
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung des 
Protokolls der Gemeindeversammlung vom 14. Dezember 2023. 

 
 
3. Totalrevision Reglement über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen – 

neu: Reglement über die Feuerungskontrolle / Genehmigung 
 
1 Ausgangslage 
Praktisch jedes Gebäude in der Schweiz ist mit einer Heizung ausgerüstet. Dies 
ergibt eine grosse Anzahl von Feuerungen. Entsprechend wichtig sind die Quali-
tät der Anlagen und des Brennstoffs sowie die richtige Bedienung. Vorschriften 
in der Luftreinhalte-Verordnung (LRV) zum Inverkehrbringen und zum Betrieb 
der Feuerungen, zur Höhe der Kamine sowie zur Brennstoffqualität tragen dazu 
bei, unnötige Luftschadstoffemissionen sowie Beeinträchtigungen durch Abgase 
zu vermeiden.  
 
Bei Öl- und Gasfeuerungen wird das Einhalten der Grenzwerte für Kohlenmono-
xid und Stickoxid bereits bisher alle zwei respektive alle vier Jahre (je nach An-
lage) überprüft. Keine periodische Messung wurden dagegen bei Einzelraumfeu-
erungen durchgeführt. Wird eine solche jedoch regelmässig genutzt (Holzver-
brauch mehr als 1 m3 pro Jahr), soll neu alle zwei Jahre eine Sichtkontrolle durch-
geführt werden. Alle vier Jahre findet die Kontrolle statt, wenn die Anlage weni-
ger als 1 m3 Holz pro Jahr verbraucht. Dadurch kann überprüft werden, dass die 
Feuerung richtig bedient und mit geeignetem Brennstoff betrieben wird. Um 
Feinstaubemissionen aus Holzfeuerungen zu vermindern, werden Anlagebetrei-
ber durch Vollzugsbehörden, Kontrolleure, Feuerungshersteller sowie Branchen-
verbände über schadstoffarmes Feuern informiert.  
 
2 Zuständigkeit der Gemeinden  
Gemäss kantonaler Verordnung über die Öl- und Gasfeuerungskontrolle (VFkG; 
SGS 786.211) haben die Gemeinden bereits bisher dafür zu sorgen, dass Ölfeue-
rungsanlagen alle zwei Jahre und Gasfeuerungen alle vier Jahre periodisch der 
Luftreinhalte-Verordnung entsprechend kontrolliert werden. In der Gemeinde 
Biel-Benken ist die Feuerungskontrolle liberalisiert (Reglement über die Öl- und 
Gasfeuerungskontrolle). In diesem Zusammenhang hat die Gemeinde einen amt-
lich gewählten Feuerungskontrolleur für die Administration, die Messung und 
die Beurteilung eingesetzt. Die Gemeinde koordiniert und unterstützt den Kon-

mailto:gemeinde@biel-benken.ch
https://bl.clex.ch/app/de/texts_of_law/786.211
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trollprozess und erlässt allfällige Verfügungen. Die liberalisierte Kontrolle bedeu-
tet, dass diese wahlweise durch den amtlichen Feuerungskontrolleur der Ge-
meinde ausgeführt oder dafür eine Servicefirma beauftragt werden kann. Wer-
den die Grenzwerte einer Anlage im Rahmen der Kontrollmessung überschritten, 
so richten sich Massnahmen und Fristen nach dem Reglement über die Öl- und 
Gasfeuerungskontrolle der Gemeinde Biel-Benken. 
 
3 Ausweitung der LRV-Kontrollen auf Holzfeuerungen  
Der Regierungsrat des Kantons Basel-Landschaft setzte die teilrevidierten Best-
immungen der Verordnung über die Feuerungskontrolle der Gemeinden auf den 
1. Januar 2023 in Kraft. Mit dieser Änderung wurde die in der schweizerischen 
Luftreinhalte-Verordnung vorgegebene Mess- und Kontrollpflicht für Holzfeue-
rungen bis 70 kW in das kantonale Recht übernommen. Vor diesem Hintergrund 
müssen die Gemeinden demnach auch für die Holzfeuerungen eine Kontrolle 
einführen.  
 
4 Lösung mit Geschäftsstelle für alle Feuerungen  
Zusätzlich zur Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen mit einer Feuerungswärme-
leistung bis 1’000 kW ist für die zusätzliche Kontrolle der Holzfeuerungen eine 
Lösung zu finden. Die Gemeinde kann zu diesem Zweck: 

a) eine eigene Kontrollstelle einführen, oder  
b) die Kontrolle an den amtlichen Feuerungskontrolleur delegieren.  

Die beiden Varianten sind aufgrund der erforderlichen messtechnischen Kennt-
nisse und Einrichtungen anspruchsvoll und teuer und daher nicht empfehlens-
wert. Es sind denn auch keine Gemeinden bekannt, die eine dieser beiden Lö-
sungen gewählt haben. Vor diesem Hintergrund bietet der Kanton Basel-Land-
schaft den Gemeinden mit der «Geschäftsstelle Feuerungskontrolle" (GFK) eine 
zentrale Lösung für die Umsetzung an, welche auch auf die Öl- und Gasfeue-
rungskontrolle ausgeweitet werden kann und die ebenfalls liberalisiert ist. Die 
Finanzierung der GFK soll über kostentragende Administrationsgebühren ge-
mäss dem Verursacherprinzip nach Art. 2 Umweltschutzgesetz (USG) erfolgen.  
 
5 Feuerungskontrollreglement  
Die Gemeinden müssen gemäss § 10bis lit. a VFkG die jetzigen kommunalen Öl- 
und Gasfeuerungsreglemente um die Holzfeuerungen erweitern und bis spätes-
tens 30. Juni 2024 anpassen. In den revidierten Reglementen ist die gewählte 
Lösung abzubilden. Da das heutige Reglement die Kontrollen nur rudimentär re-
gelt, drängt sich mit der Aufnahme der Holzfeuerungskontrolle eine Totalrevi-
sion auf. Der Gemeinderat sieht zudem vor, die GFK als Kontrollorgan der Ge-
meinde zu bestimmen und die Feuerungskontrolle an diese zu delegieren.  
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6 Gebühren  
Die Gebühren für die Holzfeuerungskontrolle hat das LHA beider Basel aus Er-
fahrungswerten anderer Kantone zusammen mit der GFK abgeschätzt und im 
Hinblick auf eine grundsätzlich kostendeckende Aufwandrechnung empfohlen. 
Die Position für Gebühren (Öl-/Gas), die aus der Gebührenordnung entfallen, 
sind namentlich:  
- Spezielle Zeitaufwendungen pro ¼ Stunde CHF 20.00  

- Mahngebühr CHF 10.00  

 
Die neue Position für Gebühren (Öl/Gas/Holz) ist:  
- Administrative Kosten pro Anlage CHF 44.10  
 
Sie erlaubt der GFK, den Aufwand selber zu verrechnen bzw. im Falle von Kon-
trollen über die liberalisierte Lösung mit einer Servicefirma in Rechnung zu stel-
len, siehe Gebührenordnung. 
 
Der geschätzte Kontrollaufwand einer Holzfeuerungskontrolle beträgt derzeit 
CHF 93.00 zu Lasten der Anlageneigentümer. An den Gebühren für die Öl- und 
Gasfeuerungskontrolle ändert sich nichts. Es bietet sich aber eine einfachere 
Darstellung an, da die Gebühren für ordentliche und Nachkontrollen gleich hoch 
sind (vgl. Synopse). Die Anpassung der Gebühren wird der Gemeinderat nach 
Genehmigung der Totalrevision des Reglements durch die BUD zusammen mit 
dem Inkrafttreten des Reglements beschliessen.  
 
7 Bestimmungen im Einzelnen 
§§ 1 – 7 Allgemeiner Teil 
Diese Bestimmungen sind mehr oder weniger unverändert, die Reihenfolge ist 
etwas anders. Die Bestimmung über die Kontrollorgane ist dahingehend erwei-
tert, dass die Gemeinde auch Dritte als Kontrollorgane bestimmen und auch 
Messungen von qualifizierten Servicefirmen anerkennen kann.  
 
§§ 8 – 11 Öl- und Gasfeuerungskontrolle 
Diese Bestimmungen legen das Vorgehen und den Ablauf für die Durchführung 
der periodischen Öl- und Gasfeuerungen fest. Sie entsprechen der heutigen, im 
bisherigen Reglement nicht festgehaltenen Praxis. 
 
§§ 12 und 13 Einzelraumholzfeuerung 
Diese Bestimmungen regeln das Vorgehen und den Ablauf für die neue Holzfeu-
erungskontrolle bei Einzelraumfeuerungen.  
 
§§ 14 – 16 Zentralholzheizung  
Diese Bestimmungen regeln das Vorgehen und den Ablauf für die neue Holzfeu-
erungskontrolle bei Zentralheizungen, die mit Holz betrieben werden.  
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§§ 17 – 20 Schlussbestimmungen 
Diese Bestimmungen entsprechen wieder weitestgehend denjenigen des bishe-
rigen Reglementes.  
 

Das vorliegende Reglement ist vorgeprüft und genehmigungsfähig.  
 

Beilagen: 
- Reglement über die Feuerungskontrolle 
- Synopse Totalrevision des Reglements über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerungen – neu 

Reglement über die Feuerungskontrolle 
- Synopse Gebührenordnung 
- Reglement über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerung (alt) 

 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der 
Totalrevision des Reglementes über die Kontrolle der Öl- und Gasfeuerung – 
neu Reglement über die Feuerungskontrolle.  

 
 
4. Totalrevision Mietzinsbeitragsreglement / Genehmigung 

 
1 Ausgangslage  

Per 1. Januar 2024 sind im Kanton Basel-Landschaft das totalrevidierte Gesetz 
über die Ausrichtung von Mietzinsbeiträgen (Mietzinsbeitragsgesetz, MBG) und 
die dazugehörende Verordnung in Kraft getreten. Im Vergleich zur früheren Ver-
sion des Mietzinsbeitragsgesetzes werden neu für den ganzen Kanton Mindest-
standards definiert und Grundlagen geschaffen, damit die Mietzinsbeiträge ziel-
gruppengerecht und transparent ausgerichtet werden können. Der Kanton be-
teiligt sich zudem neu mit bis zu 50% an der Finanzierung der Mietzinsbeiträge. 
Zuständig für den Vollzug sind weiterhin die Gemeinden, weshalb es zwingend 
notwendig ist, dass die Gemeinden ihre Mietzinsbeitragsreglemente ebenfalls 
totalrevidieren. 

2 Rückwirkendes Inkrafttreten 

Gestützt auf das neue Mietzinsbeitragsgesetz des Kantons verloren die bisher 
bestehenden Mietzinsbeitragsreglemente der Gemeinden per 1. Januar 2024 
ihre Gültigkeit. War einer Gemeinde der Erlass eines neuen Mietzinsbeitragsreg-
lements bis dahin nicht möglich, kann sie noch im ersten Halbjahr 2024 ein neues 
Reglement rückwirkend per 1. Januar 2024 in Kraft setzen (§ 8 der Verordnung 
zum MBG). Solange kein gültiges Reglement besteht, gelten die Minimalbestim-
mungen der kantonalen Vorschriften. Anspruchsberechtigte Personen können 
demnach entsprechend lückenlos weiterhin Mietzinsbeiträge beziehen. Sobald 
das neue Reglement beschlossen ist und rückwirkend in Kraft tritt, findet eine 
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Neuberechnung statt und allfällige Differenzbeträge werden nachvergütet oder 
verrechnet. 

3 Unterstützung von Familien 

Mit den Mietzinsbeiträgen wird die finanzielle Belastung von Familien und Al-
leinerziehenden reduziert. Gerade Familien und Alleinerziehende knapp ober- 
und unterhalb der Anspruchsgrenze der Sozialhilfe werden unterstützt und da-
mit prekäre Einkommens- und Lebenssituationen gemindert. Mietkosten stellen 
für diese Haushalte in der Regel die grösste Ausgabeposition dar. Die Ausgaben 
eines Haushaltes nehmen mit der Geburt eines Kindes zu und der Bedarf an 
Wohnfläche wird grösser. In vielen Fällen wird zudem gleichzeitig das Arbeits-
pensum zugunsten von Betreuungsaufgaben reduziert und das frei verfügbare 
Einkommen nimmt ab. Deshalb ist die Unterstützung von Familien und Alleiner-
ziehenden im Bereich des Wohnens sinnvoll und zielführend. 

4 Ableitung aus der Sozialhilfegesetzgebung  

Bei der Neuausgestaltung der Mietzinsbeiträge hat man darauf geachtet, Ar-
beitsanreize zu fördern. Das heisst, dass mehr Lohn tatsächlich auch zu mehr frei 
verfügbarem Einkommen führt. Weiter war besonders die Einbettung in das Ge-
samtsystem ein wichtiger Faktor. Die Mietzinsbeiträge sind der Sozialhilfe vor-
gelagert. Sie tragen einerseits dazu bei, den Eintritt von Familien und Alleinerzie-
henden in die Sozialhilfe zu verhindern, und andererseits den Schwelleneffekt 
beim Austritt aus der Sozialhilfe abzuschwächen. Aus diesem Grund leitet sich 
die Berechnung der ausgerichteten Mietzinsbeiträge von der Sozialhilfegesetz-
gebung ab. Die wichtigsten Anknüpfungspunkte sind dabei die prozentuale An-
lehnung des allgemeinen Lebensbedarfs an den Grundbedarf in der Sozialhilfe 
respektive die prozentuale Anlehnung der Vermögensgrenze an die freien Ver-
mögenswerte in der Sozialhilfe. 

Weiterführende Informationen zur Totalrevision des Mietzinsbeitragsgesetzes 
auf Stufe Kanton finden sich in der Landratsvorlage 2022/386. 

5 Reglementserarbeitung 

Gestützt auf das kantonale Musterreglement, bei dem der Gemeindefachver-
band (GFV BL) und der Verband der Basellandschaftlichen Gemeinden (VBLG) 
sehr aktiv mitgewirkt haben, haben die Leimentaler Gemeinden Biel-Benken, 
Bottmingen, Oberwil und Therwil gemeinsam das dieser Gemeindeversammlung 
vorliegende Reglement erarbeitet. Ziel war es, dass das Grundgerüst der Regle-
mente gleich ist, um eine einheitliche Praxis zu entwickeln und die Aufgabe al-
lenfalls auch einmal an eine gemeinsame Fachstelle auslagern zu können. Die 
Festsetzung der effektiven Berechnungsparameter wird im Reglement an den 
Gemeinderat delegiert, welcher eine Verordnung erlässt. Die beteiligten Leimen-
taler Gemeinden haben nicht den Anspruch, dass die Berechnungsparameter in 
allen Gemeinden gleich angesetzt werden; einzig der Mechanismus ist derselbe.  

https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/178a71ed295a4b86911ee835d3605648-332
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6 Gemeinderätliche Verordnung  

Die Verordnung mit den konkreten Berechnungsparametern liegt für die Ge-
meindeversammlung vor. Formell beschliessen wird die Verordnung der Ge-
meinderat nach der Gemeindeversammlung. Er hat die Berechnungsparameter 
so festgesetzt, dass über alles betrachtet für anspruchsberechtigte Personen 
keine Verschlechterung eintritt. Die konkreten Berechnungen stützten sich dabei 
auf die letzten Fälle, in denen Mietzinsbeiträge ausgerichtet wurden bzw. auf in 
jüngster Zeit abgelehnte Gesuche. In der Tendenz werden künftig etwas höhere 
bzw. überhaupt Mietzinsbeiträge ausgerichtet, was zu mehr Ausgaben führen 
wird. Diese Mehrausgaben werden jedoch durch die neu eingeführte Kostenbe-
teiligung des Kantons mehr als aufgefangen, indem der Kanton sich mit bis zu 
50% an den ausgerichteten Mietzinsbeiträgen beteiligt.  

7 Finanzielle Auswirkungen  

Die Folgen für die potenziellen Bezüger:innen von Mietzinsbeiträgen können fol-
gender Tabelle entnommen werden (monatliche Mietzinsbeiträge): 

 

 

 
Für die Gemeinde bedeutet dies dementsprechend, dass sie zwar mehr Mietzins-
beiträge ausrichtet, ihre effektive finanzielle Belastung am Ende aber geringer 
ist.  

8 Erläuterungen zum Reglement 

Nachfolgend die Erläuterungen zu den wichtigsten Bestimmungen des totalrevi-
dierten Reglements. Weil es sich um eine Totalrevision handelt, gibt es keine Sy-
nopse. 

§ 1 Zweck 

Der Zweck des Mietzinsbeitragsreglementes hat sich nicht verändert; wie in der 
bis Ende 2023 gültigen Version geht es darum, in bescheidenen Verhältnissen 
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lebende Familien und Alleinerziehende von zu hohen Mietzinsenbelastungen zu 
entlasten.  

Im neuen Mietzinsbeitragsgesetz des Kantons haben allerdings Rentenbezü-
ger:innen keinen Anspruch mehr auf Mietzinsbeiträge. Der Grund für diese Än-
derung liegt darin, dass Rentenbezüger:innen allfällige Fehlbeträge über Ergän-
zungsleistungen kompensieren sollen (vgl. Landratsvorlage 2022/386, Seite 11 
f.). Das funktioniert durchaus für das Wohnen zu Hause und das Wohnen im 
Heim, nicht aber für das betreute Wohnen. Das betreute Wohnen bietet zusätz-
liche Betreuung wie etwa Essensdienst oder ähnliches, und hilft dadurch, teure 
Heimeinweisungen zu vermeiden. Das betreute Wohnen ist mit den heutigen 
Ansätzen der EL häufig nicht finanzierbar. Da der finanzielle Mehraufwand aber 
nicht die Wohn-, sondern die Betreuungskosten betrifft, soll die Unterstützung 
des betreuten Wohnens neu im kantonalen Ergänzungsleistungsgesetz geregelt 
werden, und nicht mehr im Mietzinsbeitragsgesetz.   

§§ 2, 3 und 6 Wertebereiche 

Mit dem totalrevidierten kantonalen Mietzinsbeitragsgesetz werden verbindli-
che Mindeststandards festgelegt. Die Gemeindeautonomie und die Variabilität 
werden jedoch gewahrt, indem die Gemeinden bei der Umsetzung, also bei-
spielsweise mit höheren Ansätzen oder aber der Einführung eines hypotheti-
schen Einkommens, einen Spielraum haben. 

Die Mietzinsbeiträge sind der Sozialhilfe vorgelagert bzw. ist die Sozialhilfe sub-
sidiär zu den Mietzinsbeiträgen. Deren Ausgestaltung lehnt sich deshalb an der 
Sozialhilfegesetzgebung an. Die wichtigsten Anknüpfungspunkte sind dabei die 
prozentuale Anlehnung des allgemeinen Lebensbedarfs an den Grundbedarf in 
der Sozialhilfe respektive die prozentuale Anlehnung der Vermögensgrenze an 
die freien Vermögenswerte in der Sozialhilfe sowie an den Mietzinsgrenzwert, 
welcher die Sozialhilfebehörde festlegt. 

Damit der Gemeinderat betreffend die Höhe der ausgerichteten Mietzinsbei-
träge in einem gewissen Mass flexibel reagieren kann, wird im Reglement nur 
ein Wertebereich definiert. Je nach Kostenentwicklung unter Anwendung des 
neuen Reglements – die angesichts der neuen Kantonsbeiträge unsicher ist – 
kann der Gemeinderat die definierten Parameter in der Verordnung in eigener 
Kompetenz anpassen, ohne dafür erneut an die Gemeindeversammlung gelan-
gen zu müssen. 

§ 4 Vermögensgrenze 

Die Vermögensgrenze beträgt gemäss kantonalrechtlicher Vorgabe mindestens 
das 5-fache der freien Vermögensbeträge gemäss der kantonalen Sozialhilfever-
ordnung. Der Gemeinderat sieht keinen Grund, die Vermögensgrenze zu erhö-
hen; er bleibt deshalb bei der Mindestvorgabe. Dies ergibt folgende Beträge: 

https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/178a71ed295a4b86911ee835d3605648-332
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§ 5 Hypothetisches Einkommen 

Unter einem hypothetischen Einkommen ist ein Einkommen zu verstehen, das 
eine antragstellende Person erzielen könnte, wenn sie ihre Erwerbsfähigkeit 
bzw. ihre verbleibende Erwerbsfähigkeit nützen würde, soweit das zumutbar ist. 
Falls zur Unterstützungseinheit gehörende Personen auf eine Erhöhung des Ar-
beitspensums verzichten, obwohl dies zumutbar wäre, würde das fehlende Ein-
kommen als hypo-thetisches Einkommen angerechnet werden. Die Details regelt 
der Gemeinderat in der Verordnung. Die dort für Alleinerziehende oder Familien 
festgelegten Pensen entsprechen der aktuellen Gesetzgebung des Bundesge-
richtes.  

§ 7 Zuständigkeit 

Für die Umsetzung des Mietzinsbeitragsreglements und damit für den Erlass der 
entsprechenden Verfügungen setzt der Gemeinderat wie bisher die Gemeinde-
verwaltung ein. Der Gemeinderat bleibt jedoch für die Beurteilung von Härtefäl-
len zuständig. Eine solche Härtefallregelung ist sinnvoll, wenn eine Familie oder 
alleinerziehende Person aufgrund besonderer Umstände regulär keinen An-
spruch auf Mietzinsbeiträge hat oder die Berechnung nur sehr geringe Mietzins-
beiträge ergibt, es aber offensichtlich ist, dass Mietzinsbeiträge genau in dieser 
Situation das beste Mittel ist, um die Familie respektive die alleinerziehende Per-
son zu unterstützen und dadurch die Sozialhilfeabhängigkeit entsprechend ver-
hindert werden kann. 

§ 12 Inkrafttreten 

Gemäss § 8 der kantonalen Verordnung zum Mietzinsbeitragsgesetz können die 
Gemeinden bis zum 30. Juni 2024 ihre Reglemente rückwirkend per 1. Januar 
2024 in Kraft setzen. Dies ist wichtig für die Rückerstattung des Kantons (vgl. die 
Landratsvorlage 2022/386, Seite 28 f.).  

Der Regierungsrat legt eine Obergrenze für den Kantonsbeitrag fest. Dieser wird 
den Gemeinden jährlich im Verhältnis zu den von ihnen ausgerichteten Mietzins-
beiträgen ausbezahlt und beträgt in jedem Fall maximal 50% der ausgerichteten 

https://baselland.talus.ch/de/dokumente/geschaeft/178a71ed295a4b86911ee835d3605648-332
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Mietzinsbeiträge. Die Gemeinden haben damit einen Anreiz, Mietzinsbeiträge 
auszurichten. Dadurch können sie einerseits Sozialhilfeeintritte vermeiden und 
andererseits Armutsfolgen mindern, was in anderen Bereichen zu Einsparungen 
führen kann. 
 
Das vorliegende Reglement ist vorgeprüft und genehmigungsfähig.  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der 
Totalrevision des Mietzinsbeitragsreglementes. 

 
 
5. Statuten Zweckverband Versorgungsregion BPA Leimental / Genehmigung 

 
I Ausgangslage  
Per 1. Januar 2018 trat im Kanton Basel-Landschaft das Altersbetreuungs- und 
Pflegegesetz (APG) in Kraft. Ziel des APG war und ist es, eine qualitativ gute, ef-
fiziente, kostenbewusste und steuerbare Versorgung bei höchstmöglicher Le-
bensqualität für die betreuungsbedürftige ältere und/oder pflegebedürftige Be-
völkerung zu gewährleisten. Das Gesetz soll zudem Variabilität ermöglichen und 
griffige Steuerungselemente enthalten. Zur Erreichung der Ziele machte das APG 
den Gemeinden verbindliche Vorgaben insbesondere bezüglich Organisation. So 
mussten sie sich zu Versorgungsregionen zusammenschliessen, ein Versorgungs-
konzept entwickeln und eine Informations- und Beratungsstelle einrichten. Da-
für hatten die Gemeinden Zeit bis zum 31. Dezember 2020.  
 
Die Leimentaler Gemeinden Biel-Benken, Bottmingen, Ettingen, Oberwil und 
Therwil kamen den Vorgaben des APG nach und schlossen sich mittels Vertrags 
zu einer Versorgungsregion zusammen. Im Jahr 2020 stimmten die Gemeinde-
versammlungen der betroffenen Gemeinden dem Vertragstext zu und gründe-
ten damit die Versorgungsregion Betreuung, Pflege, Alter Leimental (BPA Lei-
mental). Noch während der Erarbeitung des Vertrages hatte die Gemeinde Burg 
im Leimental den Antrag gestellt, in die Versorgungsregion BPA Leimental auf-
genommen zu werden. Diesem Ansinnen stimmten die Delegierten der neu ge-
gründeten Versorgungsregion am 2. Dezember 2020 zu, ebenso die Gemeinde-
räte der Vertragsgemeinden, wie das im Vertrag vorgesehen war. Am 3. Februar 
2021 genehmigte zudem der Regierungsrat den Vertrag, und am 1. Oktober 2021 
nahm die Fachstelle Betreuung, Pflege, Alter Leimental in Oberwil ihren Betrieb 
auf.  
 
Die Versorgungsregion Allschwil Binningen Schönenbuch (VR ABS) erarbeitete 
gleichzeitig wie das Leimental ebenfalls einen Vertrag über die Zusammenarbeit. 
Im Anschluss an die Beschlussfassung durch die zuständigen Gremien kam es zu 
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einem Beschwerdeverfahren, welches das Kantonsgericht letztinstanzlich ent-
schied. Im fraglichen Urteil vom 1. Juni 2022 hielt das Kantonsgericht fest, dass 
es eines Zweckverbands bedarf, um eine zu Entscheiden befugte Behörde zu 
gründen. Der Regierungsrat informierte in der Folge die VR BPA Leimental mit 
Schreiben vom 6. Dezember 2022, dass er die Delegiertenversammlung trotz ge-
nehmigtem Vertrag als rein beratendes Gremium anerkennt und sämtliche 
rechtsverbindlichen Beschlüsse durch die Gemeinderäte der Vertragsgemeinden 
gefällt werden müssen. Als Alternative bietet sich die Organisation als Zweckver-
band an. Diesem kommt eigene Rechtspersönlichkeit zu, er kann entsprechend 
rechtsverbindliche Beschlüsse fällen.  
 
Die Delegierten der VR BPA Leimental beschlossen daraufhin am 16. Dezember 
2022 die Gründung eines Zweckverbandes. Nur eine solche Lösung entspricht 
dem bisherigen Prozess der Entstehung der VR BPA Leimental und insbesondere 
auch den Zielen des APG und den daraus abgeleiteten Absichten der Gemeinden. 
Die Gemeinderäte der Vertragsgemeinden stützten diese Sicht, daraufhin erar-
beiteten die Delegierten die nun vorliegenden Statuten.  
 

II Aktueller Stand der Versorgungsregion 
Mit Beginn des Jahres 2022 nahm die Fachstelle Versorgungsregion Betreuung, 
Pflege, Alter Leimental (BPA) ihre operative Tätigkeit auf. Im Jahr 2022 stand 
deshalb einerseits der Aufbau der betrieblichen Organisation im Vordergrund. 
Abläufe und Zuständigkeiten – innerhalb der Fachstelle, aber auch mit den an-
geschlossenen Gemeinden – mussten geklärt werden. Dies umso mehr, als im 
Altersbereich viele externe Leistungserbringende involviert sind, mit denen 
ebenfalls eine konstruktive Zusammenarbeit etabliert werden musste und 
konnte. Im Weiteren unterstützte die Fachstelle die Delegierten und damit die 
sechs angeschlossenen Gemeinden im strategischen Bereich massgeblich, so ins-
besondere in den Verhandlungen mit den Leistungserbringenden oder für ge-
meinsame künftige Lösungen im Altersbereich.  
 
Daneben galt es, die Angebote der Fachstelle bekannt zu machen. So wurden im 
Sommer 2022 alle Menschen über 65 Jahren mit einem Schreiben über die An-
gebote und Dienstleistungen der Fachstelle informiert. Im September 2022 fand 
zudem in Bottmingen der Anlass «Plattform Alter» statt, an dem sich Interes-
sierte direkt informieren konnten. An diesem Anlass nahmen über 30 Organisa-
tionen teil, um die Besuchenden über die Themen rund um Altersfragen zu in-
formieren.  
 
Zu den Hauptaufgaben der Fachstelle gehört die Beratungstätigkeit für ältere 
Menschen mit Bezug auf die Wohn- und Betreuungssituation oder Finanzie-
rungsfragen. Ausserdem macht die Fachstelle pflegerischen Bedarfsabklärungen 
im Hinblick auf einen Eintritt in ein Alters- und Pflegeheim. Das niederschwellige 
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Angebot der BPA wird sehr geschätzt. Im Jahr 2022 gab es denn auch bereits 
zahlreiche Beratungen, die zu rund ⅓ in den Räumlichkeiten der BPA stattfanden 
und zu rund ⅔ bei den Betroffenen zu Hause.  
 
Für die beschriebenen Aufgaben verfügt die Fachstelle BPA aktuell über 310 Stel-
lenprozent (inkl. Pflege). Ihr Sitz ist in Oberwil, wo sie mit dem Öffentlichen Ver-
kehr aus allen Verbandsgemeinden gut erreichbar ist. Für weitere Informationen 
sei auf die Webseite der BPA und die Jahresberichte verwiesen.  
 
Die ersten Erfahrungen mit der Versorgungsregion und der Fachstelle BPA haben 
die Delegierten und die Gemeinderäte der angeschlossenen Gemeinden darin 
bestärkt, dass der eingeschlagene Weg der richtige ist. Aus diesem Grund soll die 
Vertragslösung in einen Zweckverband überführt werden.  
 

III Statuten über die Versorgungsregion Betreuung, Pflege, Alter Leimental 

1 Vorbemerkung 
Die in Zusammenhang mit dem Vertrag erarbeiteten Grundlagen betreffend die 
Ziele der Versorgungsregion gelten unvermindert (Auszug aus der damaligen GV-
Vorlage): 

a. Mission 
"Die Einwohnerinnen und Einwohner der Versorgungsregion Leimental werden in 
ihrer selbständigen Lebensweise und Selbstbestimmung unterstützt. Bei Bedarf 
können sie auf eine qualitativ gute Beratung, Betreuung und Pflege zählen. Die 
Angebote sind bekannt und niederschwellig zugänglich, wobei deren Finanzier-
barkeit und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt werden." 
 
b. Übergeordnete Ziele 
1. Wir orientieren uns an der Selbstbestimmung als hohen Wert. Im Zweifelsfall 

geht die Selbstbestimmung vor. 
2. Die Angebote sollen bedarfsgerecht und der Bevölkerung bekannt sein 

(Transparenz und Information). 
3. Der Bevölkerung wird eine funktionierende, ganzheitliche und qualitativ gute 

Versorgung angeboten, deren Angebote aufeinander abgestimmt sind. 
4. Innerhalb der Versorgungsregion soll es keine unnötigen Doppelspurigkeiten 

geben und Synergien genutzt werden. 
5. Es sollen ausreichende Mittel für die Qualität und Vielfalt der Angebote be-

reitgestellt werden. 
6. Die Angebote müssen finanzierbar sein. 
7. Es besteht Klarheit über die strukturellen und informellen Kompetenzen zwi-

schen den Gemeinden und den Dienstleistern. 
8. Die inhaltliche Kompetenz der Gemeinden soll gestärkt werden. 
 

https://bpa-leimental.ch/


Einladung zur GV Nr. 1 vom 20. März 2024  Seite 17 

c. Konsens 
Zur Erreichung der übergeordneten Ziele des Altersbetreuungs- und Pflegegeset-
zes und damit zur Schaffung der Versorgungsregionen braucht es eine Annähe-
rung bzw. Angleichung innerhalb der Region. Die Einheitlichkeit soll daher so 
hoch wie möglich und gleichzeitig so tief wie nötig sein, um die Ziele dennoch zu 
erreichen: "Es ist ein Konsens auf grösstmöglichem Niveau anzustreben. Dabei 
steht der Gedanke der Regionalisierung im Zentrum." 
 

2 Allgemeines 
Die nun vorliegenden Statuten orientieren sich in weiten Teilen an der Vertrags-
lösung, da diese sich inhaltlich bewährt hat. Insbesondere hat man die grund-
sätzliche Organisation mit einer Versammlung der Gemeindedelegierten als stra-
tegisches Entscheidgremium beibehalten, zu dem die Fachstelle als Vollzugsor-
gan gehört. Auch die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten richten 
sich nach der Vertragsregelung. Neu aufgenommen hat man Bestimmungen zum 
Zweck, zu den Organen, zur Geschäftsprüfung, zur Haftung und zur Auflösung. 
Einerseits macht das Gemeindegesetz den Zweckverbänden mehr Vorgaben hin-
sichtlich dessen, was in die Statuten muss. Andererseits sind die bisherigen Er-
fahrungen in die Erarbeitung eingeflossen. Neben den neuen Regelungen gibt es 
solche, die detaillierter gefasst sind, dies ebenfalls aufgrund der Erfahrungen. Es 
handelt sich dabei um Bestimmungen zur Mitgliedschaft, zur Stellvertretung der 
Delegierten, zur Einberufung und Beschlussfassung der Delegiertenversamm-
lung sowie deren Protokollierung. Die restlichen Bestimmungen sind unverän-
dert, zum Teil sprachlich minimal angepasst an die gesetzlichen Bestimmungen 
beim Zweckverband oder wiederum an die Erfahrungen des ersten Jahres.  
 
Das Inkrafttreten ist auf den 1. Juli 2024 vorgesehen, nachdem sämtliche Ver-
bandsgemeinden den Stauten zugestimmt und der Regierungsrat sie genehmigt 
hat.  
 
Im Weiteren wird es auch zu den Zweckverbandsstatuten Ausführungsbestim-
mungen geben, die nunmehr in einer Geschäftsordnung geregelt sein werden.  
 

3 Bestimmungen im Einzelnen 
Wie eingangs erwähnt, richten sich die Statuten inhaltlich nach dem Vertrag, den 
die Gemeindeversammlungen bereits beschlossen haben. Nachfolgend werden 
deshalb nur die Bestimmungen kommentiert, bei denen es inhaltliche Änderun-
gen gab. Es sei ausserdem auf die Synopse Vertrag-Statuten verwiesen, in wel-
cher der Vergleich 1:1 möglich ist.  
 
§ 1 Name und Sitz 
Sprachliche Anpassung an Zweckverband, Aufnahme des Sitzes des Zweckver-
bandes und der Kompetenz zur Bestimmung der Leitgemeinde. 
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§ 2 Verbandszweck 
Neu: wesentliche Bestimmungen müssen in den Statuten genannt sein, dazu ge-
hört der Zweck. 
 
§ 3 Geschäftsordnung 
Sprachliche Anpassung an Zweckverband, Rest identisch. 
 
§ 4 Mitgliedschaft 
Neuregelung Austritt, Rest identisch. 
 
§ 5 Organe 
Nennung der Organe ist Vorgabe des Gemeindegesetzes beim Zweckverband. 
 
Delegiertenversammlung 
§ 6 Zusammensetzung  
Aufnahme einer neuen Regelung: Wenn eine Gemeinde Gemeinderatsmitglie-
der delegiert, ist deren Einsitz in die Delegiertenversammlung an das Gemeinde-
ratsmandat gebunden (Abs. 5). Der Rest ist identisch.  
 
§ 7 Stellvertretung 
Identisch, bisher in § 3 Abs. 2. 
 
§ 8 Konstituierung 
Identisch, bisher in § 3 Abs. 5. 
 
§ 9 Aufgaben und Kompetenzen  
Neu: Gruppierung der Aufgaben und Kompetenzen nach fachlichen Aufgaben, 
Kommunikation, Organisation/Personal, Finanzen. Aufnahme der Kündigung, 
Vertretung nach aussen und Kommunikation, Recht zur Einsetzung von Arbeits- 
und Projektgruppen sowie Klarstellung, dass die Delegierten für alles zuständig 
sind, was nicht einem anderen Organ zugewiesen ist. Aufnahme oder Ausschluss 
von Gemeinden, Änderung der Statuten und Auflösung des Zweckverbandes im-
mer mit Genehmigung durch die Gemeindeversammlungen der Verbandsge-
meinden. Der Rest ist identisch.  
 
§ 10 Einberufung 
Inhaltlich unverändert, Aufteilung Einberufung und Beschlussfassung, kürzere 
und klarere Formulierung betreffend Zuständigkeit des Präsidiums und Einrei-
chung von Anträgen. 
 
§ 11 Beschlussfassung 
Inhaltlich unverändert, Aufteilung Einberufung und Beschlussfassung, Klärung 
Voraussetzungen für Zirkulationsbeschluss. 
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§ 12 Protokoll 
Neuregelung zur Klarstellung.  
 
Fachstelle Betreuung, Pflege, Alter 
§ 13 Organisation 
Sitz und Standort sind neu in § 1 Abs. 2; Stellenplan erlässt die Delegiertenver-
sammlung, deshalb hier nur Hinweis, dass Letztere die Organisation bestimmt.  
 
§ 14 Aufgaben und Kompetenzen 
Inhaltlich unverändert, sprachlich klarer formuliert.  
 
§ 15 Anstellung 
Inhaltlich unverändert, klarer formuliert. 
 
§ 16 Mitarbeitende 
Inhaltlich unverändert. 
 
§ 17 Ausgabenzuständigkeit 
Unverändert. 
 
Rechnungsprüfungskommission 
§ 18 Aufgaben und Kompetenzen der Rechnungsprüfungskommission 
Anstelle einer externen Revisionsstelle ist in erster Linie eine Rechnungsprü-
fungskommission vorgesehen und wie sie sich zusammensetzt; ausserdem Hin-
weis auf Aufgaben und Kompetenzen gemäss Gemeindegesetz. Die Möglichkeit 
einer externen Vergabe des Revisionsauftrages bleibt. 
 
Finanzierung 
§ 19 Finanzierung 
Aufnahme der Akonto-Zahlungen, Rest unverändert. 
 
§ 20 Investitionen 
Unverändert. 
 
§ 21 Budget, Jahresrechnung und Jahresbericht 
Unverändert. 
 
Schlussbestimmungen 
§ 22 Rechtsschutz 
Unverändert. 
 
§ 23 Streiterledigung 
Unverändert. 
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§ 24 Haftung 
Neuregelung zur Klarstellung. 
 
§ 25 Auflösung 
Neuregelung. 
 
§ 26 Inkrafttreten 
Zweckverband gilt auf unbestimmte Zeit, deshalb Wegfall der Verlängerungsre-
gelung.  
 
§ 27 Übergangsbestimmung 
Anpassung an die veränderten Verhältnisse. 
 
§ 28 Abschluss, Genehmigung 
Unverändert. 
 
 
Beilagen: 
- Synopse Vertrag – Statuten 
- Statuten VR BPA  

 
 

Hinweis: Die Bestimmungen der Statuten können an der Gemeindeversammlung 
nicht mehr geändert werden. Entweder man stimmt ihnen integral zu, oder man 
lehnt sie ab. Im letzten Fall sind sie unter den Zweckverbandsgemeinden neu 
auszuhandeln.  
 
Die vorliegenden Statuten sind vorgeprüft und genehmigungsfähig.  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Genehmigung der 
Statuten über den Zweckverband der Versorgungsregion BPA Leimental. 

 
 
6. Gemeindeinitiative Anwil betreffend Wählbarkeit von Behördenmitglie-

dern / Zustimmung 

 
1 Ausgangslage  
Das passive Wahlrecht, also das Recht, in ein Amt gewählt zu werden, gilt für 
Ausländerinnen und Ausländer auf Gemeindeebene in den Kantonen Jura, Neu-
enburg, Waadt und Fribourg. In Appenzell-Ausserrhoden und Graubünden sind 
Ausländerinnen und Ausländer, die auf Gemeindeebene stimmen und wählen 
dürfen, auch in kommunale Ämter wählbar.  
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Im Kanton Basel-Landschaft hat der Souverän am 4. März 2018 die umfassende 
Einführung des Stimm- und Wahlrechts für Niedergelassene abgelehnt. Verein-
zelten Vorstössen im Landrat zur Einführung des Stimm- und Wahlrechts für die 
ausländische Wohnbevölkerung war in der Vergangenheit ebenfalls kein Erfolg 
beschieden. Die Forderung nach der Einführung des Stimm- und Wahlrechts für 
Ausländerinnen und Ausländer wurde und wird in aller Regel mit demokratiepo-
litischen Argumenten unterstützt. Die politischen Mehrheiten haben die Forde-
rung im Kanton Basel-Landschaft bisher nicht mitgetragen.  
 
2 Ein neuer Ansatz  
Viele, besonders kleinere Gemeinden stellen fest, dass sie für ihre Fachbehörden 
wie den Schulrat und die Sozialhilfebehörde nur noch schwer kompetente Man-
datsträgerinnen und -träger gewinnen können. Unter anderem liegt dies daran, 
dass die ausländische Wohnbevölkerung davon ausgeschlossen ist, in diesen Be-
hörden Einsitz zu nehmen.  
 
Während ihnen die Mitwirkung in beratenden Kommissionen des Gemeinderats 
offensteht, können sie nicht in den Primarschulrat oder die Sozialhilfebehörde 
gewählt werden. Dabei finden sich unter der ausländischen Wohnbevölkerung 
zahlreiche gut qualifizierte Personen, die zur Mitwirkung in den beiden genann-
ten Behörden ebenso geeignet wären wie ihre Schweizer Mitbürgerinnen und 
Mitbürger.  
 
Um den Gemeinden zu ermöglichen, ihre Sozialhilfebehörde und ihren Schulrat 
auch mit niedergelassenen Ausländerinnen und Ausländern zu besetzen, hat die 
Gemeinde Anwil die Initiative ergriffen und den übrigen Gemeinden im Kanton 
vorgeschlagen, einen entsprechenden Antrag in der Form einer Gemeindeinitia-
tive einzubringen. Rund ein Dutzend Baselbieter Gemeinderäte unterstützen die 
Initiative. 
 
3 Initiativtext (kursiv) und Erläuterungen  
 
Nichtformulierte Gemeindeinitiative zur Änderung der Kantonsverfassung zur 
Wählbarkeit von Einwohnenden mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) in 
den Schulrat und die Sozialhilfebehörden ihrer Wohnsitzgemeinde («Wählbar-
keits-Initiative»).  
I. Gestützt auf § 49 Abs. 1 der basellandschaftlichen Kantonsverfassung stellen 
die unterzeichnenden Gemeinden des Kantons Basel-Landschaft folgendes Be-
gehren (nichtformulierte Initiative nach § 28 Abs. 3 KV und § 65 Abs. 1 GPR):  
Die Verfassung des Kantons Basel-Landschaft sei so zu ändern, dass den Gemein-
den die Kompetenz zufällt, mittels Anpassung ihrer Gemeindeordnung vorzuse-
hen, dass Einwohnende mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C), die zudem 
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seit einer von den Gemeinden selbst zu bestimmenden Anzahl Jahre (Mindestau-
fenthaltsdauer) ihren Wohnsitz in der Gemeinde haben, in die Sozialhilfebehörde 
und den Schulrat der Gemeinde gewählt werden können, bzw. in den gemeinsa-
men Schulrat oder die gemeinsame Sozialhilfebehörde, an welchen die Gemeinde 
beteiligt ist.  
II. Federführend ist die Gemeinde Anwil, Schulweg 79, 4469 Anwil.  
III. Die Gemeindeversammlung bzw. der Einwohnerrat ermächtigt den Gemein-
derat gemäss § 81c GPR, dieses Begehren jederzeit vorbehaltlos zurückzuziehen. 
 
 
Die Landeskanzlei des Kantons Basel-Landschaft hat die federführende Ge-
meinde bei der Verfassung der Vorlage beraten. Zur Verdeutlichung sei auf fol-
gende Punkte des Initiativtexts hingewiesen.  
a Es sollen nur niedergelassene Ausländerinnen und Ausländer wählbar sein.  
b Die Wählbarkeit erstreckt sich nur auf den Primarschulrat und die Sozialhilfe-

behörde. Eine Wahl in die politischen Behörden Gemeinderat und Gemein-
dekommission bzw. Einwohnerrat steht nicht zur Debatte.  

c Die Ausländerinnen und Ausländer erhalten kein aktives Wahlrecht. Sie kön-
nen nicht selbst wählen, sondern nur gewählt werden.  

d Die Gemeinden bestimmen, jede für sich, ob niedergelassene Ausländerinnen 
und Ausländer zur Wahl in die genannten Behörden zugelassen werden.  

e Die Gemeinden bestimmen gegebenenfalls zudem die Mindestwohnsitz-
dauer in der Gemeinde selbst, die für die Wählbarkeit erforderlich ist. 

 
 
4 Prozedere  
a Als federführende Gemeinde stimmt die Gemeinde Anwil als erste Gemeinde 

über die Eingabe der Wählbarkeits-Initiative ab.  
b Stimmt die Gemeindeversammlung Anwil zu, werden in den weiteren Ge-

meinden, deren Gemeinderäte die Unterstützung der Initiative zugesagt ha-
ben, gleichartige Abstimmungen mit demselben Initiativtext stattfinden.  

c Die Vorlagen an die Gemeindeversammlungen bzw. Einwohnerräte folgen je-
weils § 81a des basellandschaftlichen Gesetzes über die politischen Rechte.  

d Wenn fünf oder mehr Gemeindeversammlungen bzw. Einwohnerräte zustim-
men, geht das Begehren an die Landeskanzlei in Liestal. Diese prüft das Zu-
standekommen der Initiative und publiziert ihr Zustandekommen und den 
Initiativtext ggf. im Amtsblatt.  

e Parallel dazu prüft die zuständige Direktion des Kantons die Rechtsgültigkeit 
der Initiative und erarbeitet einen Vorschlag betreffend Zustimmung oder Ab-
lehnung an den Landrat.  

f Der Landrat kann das Begehren unterstützen. Diesfalls arbeitet er die bean-
tragte Verfassungsänderung aus und beschliesst sie.  
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g Anschliessend stimmt das kantonale Stimmvolk über die vom Landrat be-
schlossene Verfassungsänderung ab.  

h Wenn der Landrat die Initiative hingegen vorweg ablehnt, hat das Volk dar-
über abzustimmen, ob der Landrat das Begehren doch noch akzeptieren und 
einen Vorschlag ausarbeiten muss.  

i Sofern das Volk den Landrat zu einem Vorschlag verpflichtet, kommt der an-
schliessend auszuarbeitende Vorschlag später ebenfalls zur Abstimmung.  

j Sprechen sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger im Kanton für den 
Vorschlag und damit für eine Verfassungsänderung aus, ist sie angenommen.  

k Der Landrat hat im Anschluss daran allfällige gesetzliche Anpassungen vorzu-
nehmen, die aufgrund der neuen Verfassungsbestimmung nötig werden. 
Wiederum anschliessend können die Gemeinden ihre Gemeindeordnungen 
anpassen, um das passive Wahlrecht kommunal einzuführen. Sie müssen dies 
aber nicht tun.  

l Lehnen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das Begehren oder später 
den landrätlichen Vorschlag ab, bleibt alles beim Alten. 

 
5 Politische Überlegungen 
Der Gemeinderat hat weitere Ansätze, um die Problematik zu lösen, diskutiert. 
So könnten auch vermehrte Einbürgerungen oder Gemeindefusionen zu einer 
Entschärfung beitragen. Allerdings sind für Einbürgerungen besonders die Vo-
raussetzungen an die Wohnsitznahme (5 Jahre im Kanton, 2-5 Jahre in derselben 
Gemeinde, je nach Gemeinde) nicht zu unterschätzen. Gerade in Zeiten, in de-
nen Arbeitgeber hohe Anforderungen an die Mobilität ihrer Mitarbeitenden stel-
len, ist die genannte Frist eine Hypothek. Ausserdem ist für viele Ausländerinnen 
und Ausländer nicht nachvollziehbar, weshalb bei einem Umzug ins Nachbardorf 
die Frist von Vorne zu laufen beginnt. 
 
In Abwägung aller sich gegenüberstehender Interessen hat der Gemeinderat 
entschieden, die vorliegende Gemeindeinitiative zu unterstützen. Er möchte da-
mit den vom Problem betroffenen Gemeinden ermöglichen, eine ihnen die-
nende Lösung zu erarbeiten. Für Biel-Benken sieht der Gemeinderat keinen Be-
darf, die Gemeindeordnung anzupassen, wenn denn die Initiative erfolgreich 
sein sollte.  
 

Der Gemeinderat beantragt der Gemeindeversammlung die Zustimmung zur 
nichtformulierten Gemeindeinitiative zur Änderung der Kantonsverfassung zur 
Wählbarkeit von Einwohnenden mit Niederlassungsbewilligung (Ausweis C) in 
den Schulrat und die Sozialhilfebehörden ihrer Wohnsitzgemeinde zuzustim-
men. 

 


